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Helvetischer Hudibras.
àin und zwanzigstes Stück»

den zoten BrachinonatS, 179z.

Freyheit. Gleichheit.

Erläuterungen
der neuen

helvetischen Staats Verfassung

Fortsetzung.

unterscheiden in der bürgerlichen Gesellschaft

die Kraft und den Willen; diesen unter dem Namen
der gesetzgebenden, jene unter dem der ausübenden

Gewalt. Die gesetzgebende Gewalt kaun nur dem

Volke gehöre»/ die ausübende kann der Gemeinheit,

wiefern sie gesetzgebend und souverain ist, nicht zu-

gehören, sie bedarf eines besondern Agenten, welcher

die Kommunikation zwischen dem Staate und dem

Souverain vermittele. Dieß ist der wahre Gesichtspunkt

der Regierung, die man so fälschlich mit dem

Souverain verwechselt.

Die Regierung ist also die gesetzmäßige Ausübung
öer erccutiven Gewalt > der Mensch oder das KorpS,

Welchem sie übertragen worden / heißt der PeiNj oder
Magistrat.



Der Staat cxistirt durch sich selbst / die Regierung

nur durch den Souverain. Der beherrschende Wille
des Prinzen also darf nur der allgemeine Wille, oder

das Gesetz seyn seine Gewalt ist nur die in ihm
konzcntrirte allgemeine Gewalt.

Die Regierung ist entweder demokratisch oder ar-i-

stokratilch/ oder monarchisch. Der Souverain nämlich

kann i die Regierung dem ganzen Volke. oder

dem größten Theile derselben übertragen-, so daß cS

mehrere Bürger, die zugleich Obcrhcrrn sind / giebt,
denn blose partikuläre Bürger; dieß ist Demokratie;

z oder die Regierung in die Hände einer kleinen

Anzahl Bürger legen, so daß es mehr blose Bürger

giebt/ als Obcrhcrrn; Aristokratie; z) oder dieselbe

einem Einzigen übergeben; Monarchie; und diese Re-

gicrungsformcn können manigfaltig modißzirt/ und
gemischt seyn.

Es läßt sich im allgemeinen nicht entscheiden / welche

Rcgiernngsform die beßte sey. Jede von Ihnen-
sann, je nachdem die Vnhältnisse sind / die beßte 5
oder die schlechteste für ein Land sey».

Daß aber eine Regierungsform für ein gewisses

Land gut sey, sieht man am sichersten daraus, daß

ohne fremde Mittel, ohne Naturalisationen, Kolonien

/ die Bevölkerung steigt / und die Bürger sich

immer vermehren.

Die Souverainität des Volkes wird am gewissestes

gesichert / dadurch / daß das Volk sich zu bestimmte«



Veiten, in der Qualität des Souverains versammle.

Sobald dieß geschieht, hört einstweilen die ganze

Jurisdiktion der Regierung auf, die ausübende Gewalt
'ist suspcndirt, und die Person des niedrigsten Bürgers
ist so geheiliget und unverletzlich -wie die des ersten

Magistrats.

Die Anwendung der Regierung ruht keineswegs
«ms einem Vertrage zwischen dein Volke und dem

Obcrhcrrn, den cS sich giebt, als ob etwa Beyde
über Bedingungen übcrcin kamen, untcr denen ieucs
gehorchen, dieser befehlen wolle, i Die höchste

Gewalt kann sich weder vcräusscrn, noch mvdiflcireii;
sie einschränken, hieße, sie zerstöre». Es ist widcrsin.
nig, daß der Souverain sich einen Obern geben solle,

s Noch mehr, es ist evident, daß dieser Vertrag
des Volks mit der oder jener Person, eine varticuläre
Handlung wäre; er wäre also weder ein Gesetz noch

eine Handlung der Seuvcrainität, folglich illegitim,
z) Die kontrahircndc» Partheyen ständen gegen

einander nur unter dem Gesetze der Natur und ohne

irgend einen Charakter ihrer gegenseitigen Verpflichtungen.

Von dem, der die Gewalt in den Händen

hat, hängt allezeit die Ausführung ab, und man
könnte eben sowohl die Handlung eines Menschen

Vertrag nennen der zu dem andern sagte: Ich
gebe alles das Meine hin, unter der Bedingung, daß
du mir wiedergebest ', was dir gefällt. Im Staate
ist nur ein Vertrag: der gesellschaftliche; jeder andere
würde eine Verletzung dieses erste» seyn.



Wie faßt man aber die Handlung, durch welche

die Regierung angeordnet wird? Sie besteht aug

zweyen andern : der Aufstellung des Gesetzes, und

der Ausführung des Gesetzes. Durch jene bestimmt

der Souverain, daß eine Regierung von der und der

Form Statt finden solle ; durch die zweyte ernennt

er die Vorsteher der Regierung. — Diese, durch

die gesetzmäßige Ernennung Oberhcrrn — sind

Bediente des Volks. Die Anstellung derselben in

welcher Form sie auch geschehe, ist für das Volk

nicht Annahme einer Verbindlichkeit, sondern eine

provisorische Einrichtung, welche cS der Staatsverwaltung

giebt, bis ihm eine andere gefallen wird.

Jene Versammlungen des Volks, als Souverains

sîtà» bestimmt für die Unterhaltung des gesellschaftlichen

Vertrags, und müssen jederzeit mit den Fragen

eröffnet werden: ob der Souverain Willens sey,

die gegenwärtige Form der Regierung zn erhalten?

vb das Volk Willens sey die Regierung in den

Händen derer zu lassen, die sie gegenwärtig verwalten.

Dieß sind die wesentlichen Idee» RousseauS,

beynahe durchgängig niit seinen eigenen Worten
ausgedrückt. Vielleicht sind sie dunkel und manchem

unverständlich dafür kann ich nichts; nur ein A""
besaß die Gabe, den Fischen faßlich zu predigen. Ihr
neuer, und von den gewöhnlichen Theorien so sehr

abweichender Innhalt, mußte bey der Erscheinung des

Buches sogleich eine lebhaste Sensation errege», und

der Aorwurf der Gefährlichkeit für die Staaten der



Wirklichen Welt war das gemeinste Urtheil, waF
guch oberflächliche Kopfe über dasselbe fällen konnten.
Roch heut zu Tage hört man diese Vorwürfe von
den Kanzeln erschallen; aber wäre es nicht besser, diese
Humcln, die so gern von dein Honig der bclhôrtcn
Menschheit fett werden würden seine Grundsätze
widerlegen oder schweigen?

Rousseaus tiefes Gefühl für die Entartung und
manigfaltigen Un Vollkommenheiten der bürgerlichen
Gesellschaft in der wirklichen Welt, verbunden mit
der Stimmung seiner Vernunft und Einbildungskraft

fur das Jdealische, sind unstreitig die wahren
Ursachen denen wir das Daseyn des Werts, von
welchem die Rede ist, verdanken. Rousseau war kein
Feind der bürgerlichen Gesellschaft, nur ein Feind
ihrer Mißbrauche, durch die ihm die Menschheit
herabwürdiget schien. Seine scharfe Urthcilskraft
bemerkte die verborgensten Mängel jener Verbindung,
und sein menschenfreundliches Herz überließ sich einer
Schwcrmuth, welche an Schwermcrcy gränzte, kein
Wunder, daß ein solcher Mann durch seine Phantasie
getauscht werden, und die bürgerliche Gesellschaft der
wirklichen Welt mit übertrieben schwarzen Farben
schildern konnte, aber eben so wenig ein Wunder,
daß das Bewußtseyn der Kraft und Würde der
Menschheit einen solchen Mann zu der kühnen Frage
erhob: waS die bürgerliche Gesellschaft seyn tonnte,
wenn die Menschen sich mit vollkommener Freyheit,
deos bestimmt durch ihren gemeinschaftlichen Zweck,
i» derselben vereinigten, und die Einrichtung"^»»!,



so trafen daß das Interesse jedes Einzelnen mit dem

Interesse des Ganzen unabtrennlich verbunden wöre i

kürzer / was die bürgerliche Gesellschaft seyn könnte,

wenn sie entstünde, und gebildet würde, wie sie

entsteh,, und gebildet werde» sollte.

Wer diese Frage erhebt, erhebt sich mit ihr in die

Sphäre der moralischen Ordnung, welche von dem

niedern Gebiethe des menschlichen Wirkungskreises/

der menschlichen Einrichtungen und Handlungen gar

sehr verschieden ist. Erhaben über diesem Schauplätze

der Gesetzlosigkeit und Verwirrung / wo Selbstsucht und

Leidenschaften gegenseitig im Kampfe begriffen sind /

steht jene Ordnung fest / und stimmt sich in keinem

ihrer Theile nach den Erscheinungen der wirklichen

Welt um.

Aber ist es nicht eine ausschweifend schwärmerische

Idee, sich zur Vorstellung jener moralischen Ordnung

zu erheben, und ihr zufolge den Begriff einer Staats-

«inrichtung, wie sie nirgends ist, wie sie aber überall

seyn sollte, zu entwerfen? Ich erlaube mir diezcr

Frage einige andre entgegenzusetzen: Soll der Mensch

die sittliche Vernunft leugnen, weil ihre Gesetze nicht

vollkommen rcalisirt werden Soll er diese Gezetzc

nicht anerkennen, weil die strenge Befolgung derselben

viit Kämpfen verknüpft ist? Soll er die Idee de

Vollkommensten für freye Handlungen der MeiMyri

aufgeben, weil der Mensch zn schwach ist, st- ^
reichen? Soll er nicht viclmehr sich immer jene

rergegèiiwàrtigen, uni an der Betrachtung ccri'



sein sittliches Bewußtseyn zu schärft» das Gefühl
seiner Freyheit zu erhöhen und die Kraft seines

Willens, zu starken Sollen wir die Moral wegwerfen

weil sie inr ganzen Umfange nnd mit wahrer
Reinheit von Menschen nicht ausgeübt wird?

Wer die Franc aufwirft, was die bürgerliche

Gesellschaft seyn könnte, wenn sie entstünde, und gebildet
würde, wie sie gebildet werden sà; wagt dan kt

keineswegs ein Attentat auf die wirklichen Verfassungen;
eben so wenig als der, welcher in der Moral bestirnt,
wie Menschen handeln sollten, dadurch einen feindseligen

Angriff aus diejenigen unternimmt, welche nicht
so handeln.

»Wozu aber jene Frage? wird man sagen. „ >—-
Wozu die Vernunft? antworte ich. — Wozu, daß

überhaupt der Wille eines endlichen moralischen Wesens

wie der Mensch, auf ein Ideal gerichtet
seyn muß, welches ihn in die Unendlichkeit
verweist? — Ist dieß nicht die nothwendige Bedingung

seines Fortschrittes in moralischer Bildung? Ksss

man sich ei» endliches moralischcs Wesen denken, welches

in irgend einem Zeitpunkte alles wäre, was cS

sey» sollte? — Hinsichr auf höchste Dollkcmmcichcft
ist die Seele der moralischen Welt; ihre Kräfte werden

nur durch Ideale in ihr zweckmäßiqsteS edelstes

Spiel versetzt. ^ So im Allgemeinen, so im Em^l«
»en. - Der moralische Mensch muß alle Einrichtt.,.^,,,
der durch Freyheit des Mcmehcn möglich sind, nach
der durch die Vernunft bestimmten Idee der l'öclsicit
Vollkommenheit prüft» ; wie sollte er die für



Menschheit so wichtige Verbindung zur bürgerlichst

Gesellschaft und dem Staate nicht auf dieselbe Weise

behandeln? — Kann er dadurch die wirkliche Welt

nicht gewaltsam «nischaffen, was ohnehin sein Zweck

nicht ist, so gewinnt er doch dadurch an Einsicht, aii

Entwickelung seiner Vernunft.

Allein wie kann man fragen: wozu? bey einer

Untersuchung > die aus der Vernunft selbst hervorgeht,

und sich jedem Menschen aufdringen muß, wenn et

Kiese bis auf einen gewissen Grud gebildet hat?

Nachrichten.

ßs werden zum Verkauf angebothen einige Säume alten
Weins um sehr billige» Preis. Im BerichtshauS zu
erfrage«.

l.e <?i,oven Noullaint, Maître-cle-clanle au ;me
rrgimenc clarrilleris à piecl a I'lionneur cle ^revenir
Ie5 citovens cle cerrs ville qu'il l'e propose cie mona
rrer l'alíemancle. ou la clause sraneaile, anglaise cle

xcucralcmenr tourcs les clauses cle caraâers, que les

snialeurs cletìreroienr ci'a>,pi„uclre. Ou peur le rrou-
ver à son logement vis-à-vis les ^eluices au dSo. 75:

Gant e >l.

Marti Kmnmerli von Oltcn. Joseph KcllerhalS von
Hägendorf. Johann Joseph Winistörfer von Winistorf.
Johann Sutler Bencdikt sel. Sohn von Schnottwyl.
Jakob Moscr der ii'mgcr von Küttikofe». Niklans Wollet
Kiefer von Scbnotlwi.'l. Joseph Scheubli von Aeschi.

Joseph Ministorfcr Joseph Sohn von Winistorf. Mauriz
Zeder von Ezickcn. Adam Arni von Bictzwyl. Jakob

Buren von Flummenthal. Jakob Haberthür von Bret«
tenbach. UrS Riß Maler von Grcnchen.

Auflösung der letzten Scharade: Steckenpferd-
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